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Vorbemerkung: 
 
Die Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Mengkofen mit Deckblatt Nr. 12 wird im 
Parallelverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans „WA Steinacker Obertunding“ durchgeführt. Da 
sich die Geltungsbereiche der Verfahren decken, wurden die Umweltberichte im Hinblick auf eine 
vereinfachte Nachvollziehbarkeit und Prüfbarkeit für die beiden Verfahren zusammengefasst. 
Dementsprechend bezieht sich der vorliegende Umweltbericht in Teilen auf differenzierte Festsetzungen 
des Bebauungsplans, die im Flächennutzungsplan-Deckblatt entsprechend der Körnigkeit dieser 
Planungsebene noch nicht dargestellt sind.  
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1 Inhalt und Ziele der Planung 
 

 
Standort 
 

Lage:  westliche Ortsrand von Obertunding  

Vornutzung:  nördlich der Lengthaler Straße: Freizeitgrundstück, Garten, Schuppen; 
Lengthaler Straße: Landwirtschaft (Acker) 

Nutzung im Umfeld:  N: Landwirtschaft (Acker) 
 O: Dorfgebiet  
 S und W: Landwirtschaft (Acker)  

 
Planungsziel 
 
Das Bebauungsplanverfahren verfolgt das Ziel, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Realisierung einer begrenzten Anzahl von Wohnbauparzellen für die ortseigene Nachfrage zu 
schaffen. 
 
Planungsinhalt 
 
Die Bebauungsplanung setzt ein Allgemeines Wohngebiet mit einem Baupotenzial für 17 
Parzellen fest. Die Erschließung erfolgt über die Lengthaler Straße, die an die DGF12 
angebunden ist, sowie eine neuen Erschließungsring im Südteil des Geltungsbereichs. Es wird 
ausschließlich offene Bebauung in Form von Einzelhäusern zugelassen. Die bauliche Dicht ist 
auf eine GRZ von 0,35 begrenzt. Im Nordteil werden bestehende Obstbäume als zu erhalten 
festgesetzt. Am Nordwest- und Südostrand des Geltungsbereichs werden Ausgleichsflächen 
(Streuobstwiesen) festgesetzt. An allen Rändern zur freien Landschaft werden durchgehend 
Flächen mit Bindungen für Bepflanzung (Hecken) festgesetzt. Sowohl für die Privatgrundstücke 
als auch die Straßenräume werden umfassende Pflanzgebote definiert. Am Südrand wird eine 
Abflussmulde sowie ein Retentionsbecken für Niederschlagswasser festgesetzt. 

 
Bedarf an Grund und Boden 
 
Das Planungsgebiet umfasst eine Fläche von 1,96 ha. Davon nimmt eine bestehende Straße 
0,08 ha ein. 1,20 ha werden vom Nettobauland beansprucht. Rund 0,22 ha werden als 
Verkehrsflächen (incl. Multifunktionsstreifen und Straßenbegleitgrün), 0,13 ha als Flächen zur 
Regelung des Wasserabflusses, 0,14 ha als Flächen mit Bindungen für Bepflanzung und 0,19 ha 
als interne Kompensationsflächen festgesetzt. 
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2 Untersuchte Schutzgüter 
 
Gem. Anlage 1 BauGB werden folgende Schutzgüter vertiefend untersucht: 
 
• Schutzgut Mensch: Wirkungsbereich Lärm 
• Schutzgut Mensch: Wirkungsbereich Luft, lokales Klima  
• Schutzgut Mensch: Wirkungsbereich Erholung und Landschaft  

(Orts-/ Landschaftsbild) 
• Schutzgut Mensch: Wirkungsbereich Kultur- und Sachgüter 
• Schutzgut Fläche und Boden 
• Schutzgut Wasser 
• Schutzgut Pflanzen und Tiere, biologische Vielfalt 
 
Für folgende Schutzgüter können erhebliche Umweltauswirkungen in Folge der 
Planfestsetzungen von vorneherein mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Entsprechend 
werden diese Schutzgüter nicht näher untersucht. 
 
• Schutzgut Mensch: Wirkungsbereich Erschütterungen 
• Schutzgut Mensch: Wirkungsbereich Elektromagnetische Felder 
• Schutzgut Mensch: Wirkungsbereich Licht (Blendwirkungen) 
• Schutzgut Mensch: Wirkungsbereich Abfall 
• Schutzgut Mensch: Wirkungsbereich Sicherheit 
• Schutzgut Mensch: Wirkungsbereich Katastrophenschutz 
• Schutzgut Energie und Klima (globaler Klimawandel) 
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3 Umweltqualität: Ziele - Wirkungen - Maßnahmen 
3.1 Schutzgut Mensch – Wirkungsbereich Lärm 
 

berücksichtigte  
Ziele des Umweltschutzes  
(Fachgesetze, Fachplanungen) 

• Einhaltung gesetzlich definierter 
Immissionsrichtwerte nach TA-Lärm und VDI-
Richtlinie 2058, DIN 18005 

  
Umweltzustand (vor Planung) • dorftypische Lärmimmissionen durch Landwirtschaft 

mit saisonalen Schwerpunkten  
  
Entwicklung des Umweltzustandes 
(bei Nichtdurchführung der Planung) 

• keine Änderungen zu erwarten 

  
Entwicklung des Umweltzustandes 
(bei Durchführung der Planung) 

 

baubedingt:  • vorübergehende Zunahme der Lärmimmissionen im 
Bereich Lengthaler, Niedertundinger und Pfarrer-
Schlicht-Straße durch Baustellenbetrieb und -verkehr  

anlagenbedingt: • -- 
betriebsbedingt: • geringfügig Zunahme der Lärmimmissionen im 

Umfeld der Dorfstraßen durch Zunahme des Quell- 
und Zielverkehrs des geplanten Wohngebiets 

  
Vermeidung, Verringerung und 
 Ausgleich nachteiliger Wirkungen 

• nicht erforderlich 

  
Planungsalternativen • nicht gegeben  
  
Methoden und Datengrundlagen  • qualitative Beurteilung 

• Informationsgrundlage ausreichend 
  
Maßnahmen zur Überwachung • nicht erforderlich 
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3.2 Schutzgut Mensch - Wirkungsbereich Luft / lokales Klima 
 

berücksichtigte  
Ziele des Umweltschutzes  
(Fachgesetze, Fachplanungen) 

• Einhaltung gesetzlich definierter 
Immissionsschutzvorgaben nach TA-Luft, BImSchG 
und 39. BImSchV 

  
Umweltzustand (vor Planung) • geringfügige Vorbelastung durch Feinstaub- und 

Geruchsimmissionen aufgrund bestehender 
landwirtschaftlicher Nutzung 

• gute Durchlüftungssituation   
  
Entwicklung des Umweltzustandes 
(bei Nichtdurchführung der Planung) 

• keine wesentlichen Veränderungen zu erwarten 

 
Entwicklung des Umweltzustandes 
(bei Durchführung der Planung) 

 

baubedingt:  • vorübergehende Zunahme von Staub und 
Schadstoffimmissionen im Bereich Lengthaler, 
Niedertundinger und Pfarrer-Schlicht-Straße durch 
Baustellenbetrieb und -verkehr 

anlagenbedingt: • keine erheblichen Veränderungen zu erwarten; 
geringfügige Beeinträchtigung der Wohnqualität 
weniger Häuser am Südrand aufgrund der Lage in 
einer Kaltluftabflussrinne  

betriebsbedingt:  • geringfügig Zunahme der Feinstaub- und 
Schadstoffimmissionen durch Hausbrand und 
zusätzlichen Anliegerverkehr, aufgrund sehr guter 
Durchlüftungssituation unbedeutend 

  
Vermeidung, Verringerung und 
 Ausgleich nachteiliger Wirkungen 

• nicht erforderlich 

  
Planungsalternativen • nicht gegeben und erforderlich   
  
Methoden und Datengrundlagen  • qualitative Beurteilung 

• Informationsgrundlage ausreichend 
  
Maßnahmen zur Überwachung • nicht erforderlich 
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3.3 Schutzgut Mensch Schutzgut Mensch: Wirkungsbereich 
Erholung und Landschaft (Orts-/ Landschaftsbild) 

 
berücksichtigte  
Ziele des Umweltschutzes  
(Fachgesetze, Fachplanungen) 

• Anpassung der Bebauung an Natur und Landschaft 
(BNatSchG § 1 Abs. 1 und 3) 

  
Umweltzustand (vor Planung) • Ortsrandlage mit z.T. hoher (Obstwiese im Nordteil), 

z.T. geringer (Ackernutzung, fehlende Eingrünung, 
Freileitung im Südteil) landschaftsästhetischer 
Qualität  

• Einsehbarkeit von der DGF 13 aus Norden und 
Südosten 

• Lengthaler Straße als Spazierweg genutzt; keine 
weiteren Erholungsfunktionen im näheren Umfeld 
des Geltungsbereichs 

  
Entwicklung des Umweltzustandes 
(bei Nichtdurchführung der Planung) 

• voraussichtlich keine erheblichen Veränderungen  

  
Entwicklung des Umweltzustandes 
(bei Durchführung der Planung) 

 

baubedingt:  • vorübergehende Beeinträchtigungen der Nutzbarkeit 
der Lengthaler Straße als Spazierweg 

anlagen-, betriebsbedingt: • Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch 
bauliche Nutzung einer teilweise wertvollen 
Ortsrandbereiches 

• bedingt Fernwirkung 
  
Vermeidung, Verringerung und 
 Ausgleich nachteiliger Wirkungen 

• Beschränkung von Gebäudehöhen 
• Erhaltung wertvoller Obstbäume 
• gute landschaftliche Einbindung durch festgesetzte 

Ausgleichsflächen (Obstwiesen) und Hecken im 
Übergangsbereich zur freien Landschaft    

  
Planungsalternativen • nicht gegeben und erforderlich   
  
Methoden und Datengrundlagen  • eigene Erhebung, qualitative Bewertung 

• Informationsgrundlage ausreichend 
  
Maßnahmen zur Überwachung • nicht erforderlich 

 
 
3.4 Schutzgut Mensch - Kultur- und Sachgüter 
 

Die Gefährdung von Kultur- und Sachgütern beschränkt sich auf das nicht vollkommen 
auszuschließende Vorkommen von Bodendenkmälern (nächstgelegene Bau- bzw. 
Bodendenkmäler (Bereich Kirche Obertunding) ca. 350 m entfernt. Auf die Berücksichtigung 
einschlägiger gesetzlicher Bestimmungen (insbesondere Art. 8 BayDSchG) wird im 
Bebauungsplan hingewiesen. 
 
Wichtige Sichtbezüge zu geschützten Baudenkmälern und Ensembles werden durch die 
Baumaßnahme nicht beeinträchtigt. 
 
Schäden infolge höherer Wasserabflussmengen für Unterlieger können aufgrund der 
festgesetzten Retentionsanlagen ausgeschlossen werden. 
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3.5 Schutzgut Fläche und Boden 
 

berücksichtigte  
Ziele des Umweltschutzes  
(Fachgesetze, Fachplanungen) 

• Sparsamer Umgang mit Grund und Boden, 
Begrenzung der Bodenversiegelung auf das 
notwendige Maß; Vorrang Innen- vor Außenent-
wicklung (BauGB § 1a Abs. 2; BNatSchG § 1 Abs. 3) 

• Sicherung und Wiederherstellung der 
Bodenfunktionen; Abwehr schädlicher 
Bodenveränderungen (BBodSchG § 1) 

  
Umweltzustand (vor Planung) • WA1: gute Bodenkonservierung aufgrund 

Dauergrünlandnutzung, jedoch einzelne Bebauung 
und Ablagerungen 

• WA2: intensive Beanspruchung und 
stoffliche/mechanische Belastung des Bodens durch 
ackerbauliche Nutzung, starker Bodenabtrag durch 
Erosion in Hanglage 

• eingeschränkte Filter-, Puffer-, Transformatorfunktion 
• keine Bodenverunreinigungen bzw. Altlasten bekannt 

  
Entwicklung des Umweltzustandes 
(bei Nichtdurchführung der Planung) 

• voraussichtlich keine Veränderung 

 
Entwicklung des Umweltzustandes 
(bei Durchführung der Planung) 

 

baubedingt, anlagenbedingt:  • weit gehender Verlust aller Funktionen des 
Bodens sehr hoher Ertragsfähigkeit (AZ 56 bis 
60) durch Überbauung/Vollversiegelung (maximal 
0,86 ha)  

• Abtrag von Oberboden für die Ausbildung einer 
Abflussmulde und eines Rückhaltebeckens (1.350 
m2) 

• Auffüllung von Oberboden einer Geländemulde bis 
maximal 2,0 m, um den Oberflächenwasserabfluss 
am Siedlungsrand vorbei lenken zu können 

betriebsbedingt: • keine erhebliche Veränderung zu erwarten 
  
Vermeidung, Verringerung und 
Ausgleich nachteiliger Wirkungen 

• Beschränkung der GRZ auf 0,35 
• WA2: Nutzung einer Geländemulde mit hohem 

Erosionsrisiko; Ausbildung einer Abflussmulde und 
eines Rückhaltebeckens mit Funktion als 
Sedimentfang 

• Regeneration von durch landwirtschaftliche Nutzung 
vorbelasteten Böden (Acker) durch interne 
Ausgleichsmaßnahmen und Flächen mit Pflanzbin-
dungen (0,33 ha) 

 
Planungsalternativen • alternative Nutzung von Konversionsflächen und 

Potenzialen der Innenentwicklung mangels 
Flächenverfügbarkeit nicht möglich 

• Wahl eines sehr flächensparenden 
Erschließungssystems (Nutzung einer bestehenden 
Straße, auf Einbahnregelung ausgelegtes schmales 
Querprofil des neuen Erschließungsrings)   
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Methoden und Datengrundlagen  • Flächenbilanzierung 
• Übersichtsbodenkarte 1:25.000; Datenquelle: 

Bayerisches Landesamt für Umwelt, 
www.lfu.bayern.de 

• Bodenschätzung  
• Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung 
• Informationsgrundlage ausreichend 

  
Maßnahmen zur Überwachung • nicht erforderlich 

 
 
3.6 Schutzgut Wasser 
 

berücksichtigte  
Ziele des Umweltschutzes  
(Fachgesetze, Fachplanungen) 

• Unterlassung vermeidbarer Eingriffe in den 
Wasserhaushalt (WHG §1a) 

• Verhütung v. Gewässerverunreinigungen (WHG §1a) 
• Vermeidung von Wasserabflussbeschleunigung 

(WHG §1a) 
• Bewahrung von Binnengewässer vor 

Beeinträchtigungen; vorsorgender 
Grundwasserschutz (BNatSchG §1 Abs. 3) 

  
Umweltzustand (vor Planung) • keine Oberflächengewässer innerhalb des 

Geltungsbereichs;  
• Entwässerung WA1 Richtung NO zur Schwebach, 

WA2 Richtung O über kleinen Graben und 
Löschweiher zur Schwebach 

• WA2: Hohes Stoffeintragsrisiko in Grundwasser 
infolge landwirtschaftlicher Ackernutzung; starker 
Abfluss von Oberflächenwasser (Sediment) von 
landwirtschaftl. Nutzflächen (Acker in Hanglage, 
konzentriert in Abflussmulde); in der Folge 
Stoffeinträge in Schwebach > Aiterach 

  
Entwicklung des Umweltzustandes 
(bei Nichtdurchführung der Planung) 

• keine erhebliche Veränderung zu erwarten  

  
Entwicklung des Umweltzustandes 
(bei Durchführung der Planung) 

 

baubedingt:  • erhöhtes Risiko von Stoffeinträgen in das 
Grundwasser im Zuge der Erdarbeiten 

anlagenbedingt: • Zunahme des Oberflächenabflusses sowie 
Verringerung der Grundwasserneubildung infolge 
von Neubebauung/Versiegelung (maximal 0,86 ha) 

• Verringerung von landwirtschaftlichen Stoffeinträgen  
betriebsbedingt:  • -- 

  
Vermeidung, Verringerung und 
 Ausgleich nachteiliger Wirkungen 

• Minimierung der Erschließungsfläche 
• Ableitung des wild abfließenden Oberflächenwassers 

aus oberhalb gelegenen, landwirtschaftlichen Nutz-
flächen in einer Grünmulde mit abflussbremsenden 
Elementen an der Siedlung vorbei: Einleitung in ein 
Retentionsbecken mit einem Volumen von 310 m³; 
gedrosselte Ableitung über Graben zur Schwebach 

• Umwandlung von Ackerland in private Grünflächen, 
ökologische Ausgleichsflächen und Retentionsanla-
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gen: Abflussbremsung, Erosionsschutz und 
verringertes Stoffeintragsrisiko in Grund- und 
Oberflächenwasser  

• Festsetzungen von Bezugshöhen für die 
Höhenausbildung vom Baukörpern, die eine 
schadlose Ableitung von Oberflächenwasser 
zulassen  

  
Planungsalternativen • Die Planung wurde hinsichtlich der Ableitung von 

Oberflächenwasser optimiert   
  
Methoden und Datengrundlagen  • qualitative Bewertung 

• Berechnungen IB S2 2023 
  
Maßnahmen zur Überwachung • regelmäßige Kontrolle des Auslassbauwerks RHB 

 
 
3.7 Schutzgut Pflanzen und Tiere 
 

berücksichtigte  
Ziele des Umweltschutzes  
(Fachgesetze, Fachplanungen) 

• Erhalt der biologischen Vielfalt; Schutz wildlebender 
Tiere und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften 
(BNatSchG §1 Abs. 2, BayNatSchG Art 1) 

• Unterlassung vermeidbarer und Ausgleich 
unvermeidbarer Eingriffe in Natur und Landschaft  
(BNatSchG § 15) 

  
Umweltzustand (vor Planung) • WA1: mittlere Biotopfunktion (alter 

Obstbaumbestand, Steinhaufen, Fettwiese)  
• WA2: geringe Biotopfunktion (Acker) 

  
Entwicklung des Umweltzustandes 
(bei Nichtdurchführung der Planung) 

• keine erhebliche Veränderung zu erwarten  

  
Entwicklung des Umweltzustandes 
(bei Durchführung der Planung) 

 

baubedingt:  • WA1: mögliche vorübergehende Störung von 
Vogelbruten in als zu erhalten festgesetzten Bäumen 
in Abhängigkeit von Bauzeiten  

anlagenbedingt: • bei Erhalt der festgesetzten Bäume keine 
erheblichen Veränderungen zu erwarten 

• Spezieller Artenschutz: nach aktuellem 
Kenntnisstand keine artenschutzrechtlichen Konflikte 
zu erwarten: 
WA1 (NW): im Zuge mehrerer Begehungen (2022) 
keine Nachweise zur Nutzung von Steinhaufen als 
Habitat für Zauneidechsen und das Vorkommen von 
Höhlenbrütern und Fledermäusen in Obstbäumen 
und an Schuppen, grundsätzlich künftig jedoch nicht 
grundsätzlich auszuschließen 
WA2: Nutzung als Brut- und Nahrungshabitat für 
Bodenbrüter (hier Kiebitz und Feldlerche) bislang 
nicht beobachtet 

betriebsbedingt:  • keine erhebliche Veränderung zu erwarten 
  
Vermeidung, Verringerung und 
 Ausgleich nachteiliger Wirkungen 

• keine Inanspruchnahme naturschutzfachlich sensibler 
Bereiche 

• erhebliche Aufwertung der lokalen 
Lebensraumqualität durch Herstellung von 
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Ausgleichsflächen (Streuobstwiesen), standorttypi-
schen Hecken und Retentionsanlagen mit Biotop-
funktion (0,46 ha) innerhalb des Geltungsbereichs 

• Neuanlage von externen ökologischen 
Ausgleichsflächen (6.551 qm) im Gemeindegebiet 
Frontenhausen: Streuobstwiese 

• Spezieller Artenschutz: Erhalt alter Obstbäume durch 
Festsetzung als vorsorgende Maßnahme zur 
Vermeidung artenschutzrechtlicher Risiken für 
Artengruppe Vögel und Fledermäuse  

  
Planungsalternativen • keine Veranlassung für Alternativenprüfung aufgrund 

naturschutzfachlicher/-rechtlicher Belange 
  
Methoden und Datengrundlagen  • Amtliche Biotopkartierung 

• Arten- und Biotopschutzprogramm 
• faunistische Erhebungen Bernhard Pellkofer 2022 
• Zur sicheren Vermeidung artenschutzrechtlicher 

Verbotstatbestände ist vor Beginn der 
Baumaßnahmen eine erneute Kontrolle hinsichtlich 
des Vorkommens von Zauneidechsen (WA1) und 
Bodenbrütern (WA2) vorzunehmen. Ggfs. kann sich 
daraus der Bedarf für Kompensationsmaßnahmen 
ergeben. 

  
Maßnahmen zur Überwachung • -- 

 

3.8 Wechselwirkung zwischen Belangen des Umweltschutzes 
 
Aus den bekannten Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern - soweit nicht bereits bei der 
Darstellung in den Einzelkapiteln angesprochen (hier v.a. Boden-Wasser) - ergeben sich keine 
neuen abwägungsrelevanten Aspekte. 
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4 Zusammenfassung 
 

Die geplante Entwicklungsmaßnahme hat bei den meisten geprüften Schutzgütern nur 
unerhebliche oder weitgehend kompensierbare Auswirkungen: 

Baustellenbetrieb und späterer Ziel- und Quellverkehr bedingen für Wohnnutzungen an der 
Lengthaler, Niedertundinger und Pfarrer-Schlicht-Straße geringfügig höhere Lärmbelastungen. 

Die siedlungsklimatische und lufthygienische Situation verändert sich aufgrund der guten 
Durchlüftung und der begrenzten Nutzungseinheiten nur unerheblich.  

Das Landschafts- und Ortsbild wird durch bauliche Nutzung eines teilweise wertvollen 
Ortsrandbereiches (WA1) beeinträchtigt. Der wertvolle, prägende Obstbaumbestand wird 
vollständig erhalten. Mit der festgesetzten durchgehenden Eingrünung (Streuobstwiesen und 
Heckenpflanzungen), den Beschränkungen der Baukörperhöhen und den Festsetzungen zur 
Durchgrünung (Straßenräume, Privatgärten) kann die Beeinträchtigung weitgehend ausgeglichen 
werden.   

Kultur und Sachgüter werden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht beeinträchtigt.  

Auf maximal 0,86 ha Fläche gehen die natürlichen und produktiven Funktionen von Böden 
hoher Ertragsfähigkeit durch Überbauung und Befestigung weitgehend verloren. Weitere 0,14 ha 
gehen durch Abgrabungen für Retentionsmaßnahmen verloren, die jedoch als Sedimentfänge 
dienen. Die alternative Nutzung von Innenentwicklungspotenzialen durch Umnutzung oder 
Nachverdichtung ist mangels Flächenverfügbarkeit nicht möglich. Die Flächen- und 
Bodenverluste sind nicht gleichwertig kompensierbar. Die Überführung von Ackernutzung mit 
hohem Erosionsrisiko in private Grünflächen und die Festsetzungen von Ausgleichsflächen, 
Flächen mit Pflanzbindungen bedingen jedoch eine Aufwertung der Bodenfunktionen.    

Eingriffe in den Wasserhaushalt ergeben sich in erster Linie durch die Erhöhung des 
Oberflächenwasserabflusses bei der geplanten Neubebauung und -versiegelung von maximal 
0,86 ha. Durch Ableitung des wild abfließenden Niederschlagswassers in eine Abflussmulde an 
der Siedlung vorbei und die Einleitung in ein Retentionsbecken mit Drosselung können die 
erhöhten Abflussmengen kompensiert werden. Die Umwandlung von Ackerland in private 
Grünflächen, ökologische Ausgleichsflächen und Retentionsanlagen bedingt ein verringertes 
Stoffeintragsrisiko in Grund- und Oberflächenwasser. 

Die Arten- und Biotopausstattung mittlerer (WA1) bzw. geringer (WA2) Wertigkeit wird 
aufgrund der Erhaltungsfestsetzungen für den älteren Obstbaumbestand kaum beeinträchtigt. Mit 
den internen Kompensationsmaßnahmen, Flächen mit Pflanzbindungen und Retentionsanlagen 
mit Biotopfunktion kann eine erhebliche Aufwertung des Naturschutzwertes im Vergleich zum 
Status quo erreicht werden. Artenschutzrechtlichen Konflikte sind nach derzeitigem Stand nicht 
erkennbar, können aber für den Zeitpunkt des Baugebinns nicht gänzlich ausgeschlossen werden 
(Zauneidechse und Gebäudebrüter in WA1, Bodenbrüter in WA2). Vor Baubeginn sind daher 
Kontrollbegehungen und ggfs. Kompensationsmaßnahmen erforderlich. 
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Überblick Umweltauswirkungen 
 

Umweltqualität bei: Status quo Status quo-
Prognose 

Planungs-
szenario 

Planung nach 
Ausgleich 

     

Lärm     
sehr hoch     

hoch     
mittel     

gering     
sehr gering     

Luft / lokales Klima  
sehr hoch     

hoch     
mittel     

gering     
sehr gering     

Erholung / Landschaft wenig einsehbarer Ortsrand, Eingrünung 
sehr hoch     

hoch     
mittel     

gering     
sehr gering     

Fläche / Boden Erosion in Hanglage, Überbauung und Versiegelung 
sehr hoch     

hoch     
mittel     

gering     
sehr gering     

Wasser Überbauung und Versiegelung, Rückhaltemaßnahmen 
sehr hoch     

hoch     
mittel     

gering     
sehr gering     

Pflanzen / Tiere Bestandserhaltung, Ausgleichs-, Retentionsflächen 
sehr hoch     

hoch     
mittel     

gering     
sehr gering     

 

 


